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Neue ISO-Wege im Klimaschutz:  

stärkere Berücksichtigung des Klimawandels in allen 

Managementsystemnormen  
 

Am 22. Februar 2024 wurde durch die Internationale Organisation für Normung 

(ISO) und das Internationale Akkreditierungsforum eine gemeinsame Erklärung 

(Joint Communiqué) zum Thema Klimawandel im Kontext der Managementsys-

temnormen veröffentlicht. Aus dieser Erklärung geht hervor, dass die Betrach-

tung von Risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, in bestimmte ISO-

Managementsystemnormen als sogenanntes Amendment 1 aufgenommen wor-

den sind.  

 

Hintergrund dieser sehr kurzfristig kommunizierten, aber unmittelbar anzuwen-

denden Ergänzung ist die sogenannte London declaration. Darin hat sich die ISO 

verpflichtet, aktiv im Kampf gegen den Klimawandel mitzuwirken. Ziel ist, alle 

Normungsaktivitäten mit dem Klimaschutz und der Bekämpfung des Klimawan-

dels in Einklang zu bringen.  

Die Änderungen zur Minderung von Klimaeffekten sowie die Anpassung an den 

bereits stattfindenden Klimawandel betreffen konkrete Vorgaben zur Zertifizie-

rung.  

1. Welche Managementsystem-Standards sind von der Ergänzung zum Kli-

mawandel betroffen? 

Betroffen sind alle ISO-Standards für Managementsysteme vom sogenannten 

Typ A. Der Typ A umfasst all diejenigen ISO-Normen, die Anforderungen festle-

gen und nach denen sich Organisationen auditieren und zertifizieren lassen 

können.  Dazu gehören u.a.: 

➢ ISO 9001 

➢ ISO 14001,  

➢ ISO 45001,  

➢ ISO 50001 sowie 

➢ ISO/IEC 27001.  
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2. Inhalt der Änderung/ Anforderung:  

Bei allen betroffenen Normen wurde jeweils in den Kapiteln 4.1 und 4.2 der HLS bzw. der HS der Bezug 

zum Klimawandel konkretisiert: 

Kapitel 4.1:    Organisationen müssen nun im Rahmen der Kontextanalyse prüfen, ob der Klima-

wandel für sie relevant ist: „The organization shall determine whether climate 

change is a relevant issue“. 

Kapitel 4.2:    Es wird erwartet, dass Organisationen die Anforderungen der Interessengruppen 

bezüglich des Klimawandels berücksichtigen: „Note: Relevant interested parties 

can have requirements related to climate change”. 

3. Bedeutung für Sie als zertifizierte Organisation  

Der Klimawandel und seine Auswirkungen müssen in die Analyse des Unternehmenskontexts der Orga-

nisation (Kap. 4.1) einbezogen werden. Gleiches gilt für die Frage, ob interessierte Parteien Anforderun-

gen in Bezug auf den Klimawandel haben (Kap. 4.2). Sobald eine Relevanz des Klimawandels für die 

Organisation festgestellt wurde, muss das Managementsystem entsprechend den ermittelten Anforde-

rungen angepasst werden, um seine Ziele erfüllen zu können.  

Wichtig ist, die Klimathemen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Hier sind unmittelbare 

Folgen genauso zu beachten wie Minderungsmaßnahmen (Mitigation). Erstere betreffen Anpassungen, 

um direkten Auswirkungen zu begegnen, zum Beispiel dem Einfluss von Wetterextremen auf Unterneh-

mensstandorte und Lieferketten. Die Notwendigkeit von Mitigation kann sich u.a. aus Energieeinspa-

rungs- oder Dekarbonisierungsstrategien ergeben. 

Auch hier ist die beidseitige Betrachtung entscheidend. Das heißt: Auswirkungen des Klimawandels auf 

Organisation bzw. Managementsystem und auch umgekehrt. 

4. Auswirkungen auf die anstehenden Audits und die damit verbundene Managementsys-

tem - Zertifizierung  

Laut IAF konkretisieren die Änderungen lediglich die bereits bestehenden Forderungen. Es handelt sich 

demnach nicht um neue Anforderungen. Dies führt zu einer unmittelbaren und unverzüglichen An-

wendbarkeit – ohne Übergangsfristen oder die Notwendigkeit neue Zertifikate auszustellen. 

 

Die Anpassungen sind daher ab sofort prüfrelevanter Bestandteil jeder Auditierung der unmittelbar und 

mittelbar betroffenen Normelemente.  

 

Eine Nichtberücksichtigung sollte demnach mindestens eine entsprechende Empfehlung nach sich zie-

hen. Bei der Einstufung der Feststellung ist neben den Auswirkungen auf die Effektivität des Manage-

mentsystems auch die Kurzfristigkeit der Einführung der Änderung in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus 

werden sich Unterschiede in der Beurteilung in Abhängigkeit von der geprüften Managementnorm erge-

ben. Die inhärente Relevanz des Klimawandels stellt von Norm zu Norm aufgrund der unterschiedlichen 

Verwendungszwecke und Geltungsbereiche äußerst unterschiedlich dar.  
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Dabei gilt es die geografische Lage und natürlich die Ausrichtung und Art der Organisation (u.a. hinsicht-

lich Prozesse, Produkten, Dienstleistungen) miteinzubeziehen. 

Beispielhafte Auditfälle, die einer Feststellung bedürfen: 

• die Kontextbetrachtung enthält keine Beurteilung zum Klimawandel – weder für die Organisati-

on noch für die interessierten Parteien 

• der Klimawandel wurde als relevant eingestuft, es wurden aber keine entsprechenden Anpas-

sungen des Managementsystems vorgenommen 

• der Klimawandel wurde als nicht relevant eingestuft, die Entscheidung steht aber im deutlichen 

Gegensatz zur Unternehmenssituation 

 

Wir hoffen, Sie ausreichend informiert zu haben und stehen Ihnen für Fragen sehr gern unter-

stützend zur Seite. 
 

 

Ihr ÖHMI EuroCert – Team 

 

 

  

 


